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Freiwillige Aufnahmeprüfung Sek II 
Schülerinnen und Schüler, die im ersten Zeugnis der dritten Sekundarschulklasse noch nicht die  
Berechtigung für die Wunschschule oder die Berufsmaturität erlangen, können sich im Januar  
2026 für die freiwillige Aufnahmeprüfung anmelden. 
Wer über die Aufnahmeprüfung die Berechtigung für die Wunschschule erlangt, wird in die FMS  
und ins Gymnasium provisorisch aufgenommen, in die BM, IMS (vorbehalten bleibt die Eignungs- 
abklärung) und WMS erfolgt die Aufnahme definitiv. 
Wer über die Aufnahmeprüfung den Zugang zur Wunschschule oder zur Berufsmaturität nicht er-
reicht, kann sich noch über das zweite Zeugnis der dritten Sekundarschulklasse qualifizieren. 
 

Provisorische und definitive Aufnahme an die FMS oder das Gymnasium 
 Eine provisorische Aufnahme an die FMS bedeutet, dass die Promotionsbedingungen nach 

 

einem Semester erfüllt sein müssen. Eine definitive Aufnahme an die FMS bedeutet, dass  
die Promotionsbedingungen nach einem Schuljahr erfüllt sein müssen. 

Eine provisorische Aufnahme am Gymnasium bedeutet, dass das erste Schuljahr am Gym- 
nasium nicht  wiederholt werden kann, wenn die Promotionsbedingungen nicht erfüllt werden. 

Eine definitive Aufnahme ans Gymnasium bedeutet, dass das erste Schuljahr in diesem Fall 

wiederholt werden kann. 


